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Geltendes Recht Entwurf vom 19. Februar 2025 Kommentierungen 

 Verfassung 
des Kantons Aargau (Kantonsverfassung, 
KV) 

      

 Der Grosse Rat des Kantons Aargau  

 beschliesst:  

 I.  

 Der Erlass SAR 110.000 (Verfassung des Kantons 
Aargau [Kantonsverfassung, KV] vom 25. Juni 1980) 
(Stand 30. Juni 2024) wird wie folgt geändert: 

 

§  62 
Obligatorische Volksabstimmungen 

  

1 Der Volksabstimmung unterliegen in jedem Fall:   

a) Verfassungsänderungen,   

b) Gesetze, wenn sie nicht von der absoluten Mehr-
heit aller Mitglieder des Grossen Rates angenom-
men worden sind; ist dieses Quorum erreicht, kann 
ein Viertel aller Mitglieder des Grossen Rates das 
Gesetz gleichwohl der Volksabstimmung unterstel-
len, 
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c) Grossratsbeschlüsse und Volksinitiativbegehren 
über die Einleitung der Totalrevision der Verfas-
sung, 

  

d) Volksinitiativbegehren auf Erlass, Änderung und 
Aufhebung von Verfassungsbestimmungen oder 
Gesetzen, sofern der Grosse Rat ihnen keine Folge 
geben will oder ihnen Gegenvorschläge gegen-
überstellt, 

  

e) Grossratsbeschlüsse gemäss § 63 Abs. 1 lit. b–d 
und f dieser Verfassung, wenn sie nicht von der ab-
soluten Mehrheit aller Mitglieder des Grossen Ra-
tes angenommen worden sind; ist dieses Quorum 
erreicht, kann ein Viertel aller Mitglieder des Gros-
sen Rates den Grossratsbeschluss gleichwohl der 
Volksabstimmung unterstellen. 

  

2 Beschlüsse der Gemeindeversammlung oder des 
Einwohnerrates unterliegen nach Massgabe von Ge-
setz und Gemeindeordnung der obligatorischen 
Volksabstimmung. 

2 Beschlüsse der Gemeindeversammlung oder des 
[…] Gemeindeparlaments unterliegen nach Mass-
gabe von Gesetz und Gemeindeordnung der obliga-
torischen Volksabstimmung. 

 

§  63 
Fakultative Volksabstimmungen 

  

1 Auf Begehren von 3'000 Stimmberechtigten werden 
der Volksabstimmung unterbreitet: 

  

a) Gesetze,   

b) die vom Gesetz bezeichneten grundlegenden 
Pläne der staatlichen Tätigkeit, wenn sie verbind-
lich sind, 

  

c) die vom Grossen Rat genehmigten internationalen 
und interkantonalen Verträge, 
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d) Beschlüsse des Grossen Rates über neue einma-
lige Ausgaben von mehr als fünf Millionen Franken 
oder über neue jährlich wiederkehrende Ausgaben 
von mehr als 500'000 Franken, 

  

e) Beschlüsse des Grossen Rates über die Auf-
nahme fremder Gelder, die zu einer Höherverschul-
dung des Kantons führen, 

  

f) weitere durch Gesetz bezeichnete Beschlüsse des 
Grossen Rates. 

  

2 Die Volksabstimmung über neue Ausgaben betref-
fend Bauten und Baubeiträge darf nur ausgeschlos-
sen und die endgültige Zuständigkeit der Behörden 
angeordnet werden, sofern durch Gesetz oder durch 
einen Beschluss des Grossen Rates, welcher der 
Volksabstimmung untersteht, 

  

a) die Kosten bestimmt oder   

b) bei kantonalen Bauten Objekt und Standort festge-
legt oder 

  

c) bei Baubeiträgen die Objekte bezeichnet sind.   

3 Der Grosse Rat darf ermächtigt werden, für einen 
besonderen Zweck fremde Gelder aufzunehmen, so-
fern deren Höhe durch Gesetz oder durch einen Be-
schluss des Grossen Rates, welcher der Volksab-
stimmung untersteht, festgelegt ist. 

  

4 Beschlüsse der Gemeindeversammlung oder des 
Einwohnerrates unterliegen nach Massgabe von Ge-
setz und Gemeindeordnung der fakultativen Volksab-
stimmung. 

4 Beschlüsse der Gemeindeversammlung oder des 
[…] Gemeindeparlaments unterliegen nach Mass-
gabe von Gesetz und Gemeindeordnung der fakulta-
tiven Volksabstimmung. 
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§  92 
4. Kollegialsystem 

  

1 Der Regierungsrat fasst seine Beschlüsse als Kolle-
gialbehörde. 

  

2 Er wählt den Landammann und den Landstatthalter 
auf die Dauer eines Jahres. Eine Wiederwahl für das 
nächstfolgende Jahr ist ausgeschlossen. 

2 Er wählt […] das Regierungspräsidium auf die 
Dauer eines Jahres. Eine Wiederwahl für das nächst-
folgende Jahr ist ausgeschlossen. 

 

3 Der Staatsschreiber leitet die Staatskanzlei, die 
dem Regierungsrat als allgemeine Stabsstelle dient. 

  

§  107 
Organisation 

  

1 Notwendige Organe jeder Gemeinde sind die Ge-
samtheit der Stimmberechtigten an der Urne, die Ge-
meindeversammlung oder der Einwohnerrat, der Ge-
meinderat und der Gemeindeammann. 

1 Notwendige Organe jeder Gemeinde sind die Ge-
samtheit der Stimmberechtigten an der Urne, die Ge-
meindeversammlung oder […] das Gemeindeparla-
ment, der Gemeinderat und […] das Gemeindepräsi-
dium. 

 

2 Die Gemeinden legen im Rahmen von Verfassung 
und Gesetz ihre Organisation in einer Gemeindeord-
nung fest. 

  

 II.  

      Keine Fremdänderungen.       

 III.  

      Keine Fremdaufhebungen.       
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 IV.  

 Die Änderung unter Ziff. I. tritt am 1. Januar 2027 in 
Kraft. 

 

 Aarau, [Datum]  

 Präsident des Grossen Rats 
GABRIEL 
  
Protokollführerin 
OMMERLI 

 

 


